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Kanton Nidwalden
Landratsbüro
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6371 Stans

Beqkenried, 30. April 2020

Eirlfaches Auskunftsbegehren gemäss Art. 53 Abs. 6 Landratsgeset2

Verkauf von Wohneinheiten des Bürgenstock.Resorts im Betriebssffittenmodell

Sehr geehrte Frau Landratspräsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren Regierungsräe

lm Regionaljournal Zentralschweiz vom 21. April 2020 wurde übör den auf Herbst 202O geplanten Verkauf von 67
Wohneinheiten (Villen und Suiten) des Bürgenstock-Resorts berichtet. Die Neue Nidwaldner Zeitung hat das
Thema aflschliessend ebenfalls aufgenommen und am 23. April einen Artikel abgedruckt.

Das 2010 vön Bund und Kanton genehmigte Betriebsstättenmodell ermöglicht den Resort-Betreibenden einen
Verkauf explizit auch an ausländische lnvestoren ohne Verletzung der Lex Koller. Da sich viele dieser
Wohneinheiten im Edelrohbau befinden, gntsteht der Verdacht, dass - entgegen dem ursprünglichen Ansinnen
vor der Eröffnung des Resorts, Langzeitmieter zu finden - primär gar nie ein lnteresse an einer Vermietung
bestanden hat.

Das Betriebsstättenmodell verpflichtet, einzelne Zusatzleistungen des Resorts zu böziehen. Regierungsrätin
Karin Kayser hat in diesem Zusammenhang im lnterview vom 21. April betont, dass für Kaufinteressierte ,,kein
Persilgchein" bestehe und die Einhaltung der Verpflichtungen kontrolliert werde.

lch bitte Sie in diesem Zusammenhang um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Welche Verpflichtungen knüpft der Regierungsr?t an den Verkauf eingr Suite oder Villa im Detail?

2. Wie stellt der Regierungsrat die Einhaltung und Prüfung der enrähnten Verpflichtungen sicher?

3. Wie wird sichergestellt, dass mit dem geplanten Verkauf das Zweitwohnungsgesetz eingehalten
wird?

Für dle Beantwortung dieser Fragen danke ich herzlich.
Freundliche Grüsse

Landrätin
Erika Liem Gander
Oberdorfstrasse 52
6375 Beckenried

Erika Liem Gander
Landrätin Grüne Nidwalden
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